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RS OGH 1976/5/13 7Ob585/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1976

Norm

AußStrG §16 BIII2g

WEG 1975 §9

WEG 1975 §10

Rechtssatz

Ob die Regelung des § 10 WEG 1975 auch dann Platz greift, wenn dem überlebenden Ehegatten erst durch den

Erbanfall ein Anteil an der Eigentumswohnung des Erblassers zufällt, ist im Gesetz nicht mit einer jeden Zweifel

ausschließenden Klarheit geregelt.
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